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Allgemeine Teilnahmebedingungen  
 

Anmeldung: 
Die Anmeldung ist nur verbindlich, wenn sie schriftlich - lt. unserem Angebot/Preisliste/Option - erfolgt ist. Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie  

von uns eine verbindliche Anmeldebestätigung/Rechnung.  
 

Zudem akzeptieren sie bei ihrer Bestätigung unsere ATB´s gelesen und verstanden zu haben.  
 

Die verbindlich gebuchte und bestätigte Teilnehmerzahl muss, auch wenn tatsächlich weniger Personen am Training teilnehmen, bezahlt werden. Übersteigt die 

Teilnehmerzahl die gebuchte Gruppengröße wird hier die tatsächliche Personenanzahl abgerechnet. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. 
 

Zahlungsbedingungen: 
Der Rechnungsbetrag ist nach Veranstaltungsende schnellstmöglich ohne gesonderte Aufforderung zu begleichen.  
Entweder bar, durch Überweisungen oder per Verrechnungsscheck.  

Gebühren und Kosten des Zahlungsverkehrs (z.B. von Banken) trägt der Teilnehmer 
 

Rücktrittsbedingungen/ Umbuchungen: 
Der Rücktritt nach verbindlicher Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Es gelten folgende Stornobedingungen: 
 

• 15.bis 11. Werktage vor dem Training - Ausfallgebühr (30% der Summe) 

• 6.bis 10. Werktage vor dem Training - Ausfallgebühr (50% der Summe) 

• 3.bis 5. Werktage vor dem Training - Ausfallgebühr (80% der Summe) 
 

Danach ist keine Rückerstattung mehr möglich, es sei denn, es kann eine entsprechende Ersatzgruppe von Ihnen benannt werden. Dann beträgt die  

anfallende Bearbeitungsgebühr 10% der Summe mindestens aber 100,00€. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des Stornierungsschreibens. 
 

Bei Nichterscheinen zu einem Training ist eine Rückzahlung oder Gutschrift, unabhängig von Gründen jedweder Art, ausgeschlossen. Die Trainingsgebühren  
werden auch dann fällig, wenn zum Zeitpunkt des Rücktritts noch keine Zahlung erfolgt ist.  
Leistungen gegenüber Dritten (Catering, Zeltverleih, etc.) sind nach Buchung voll zu leisten. 
 

Umbuchungen: 
Können Sie zu einen gebuchten Termin mind. 16 Werktage vor Trainingsbeginn nicht einhalten und Sie wollen umbuchen, werden wir Ihnen noch keine  
Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen. Umbuchungswünsche müssen aber grundsätzlich schriftlich erfolgen. 
 

Trainingsausfall: 
Wir behalten uns vor, ein Training auf Grund Ausfall (oder ähnliches) des Kursleiters, sonstiger, von uns nicht beeinflussbarer Ereignisse (Hagel, Blitzschlag, 

Sturmböen), abzusagen. In diesem Fall werden wir versuchen Sie rechtzeitig zu informieren. Die bereits bezahlten Gebühren werden in voller Höhe rückerstattet. 

Weitere Ansprüche an den NaturHochseilgarten Schwarzhorn bestehen nicht. Wird die Teilnahme infolge höherer Gewalt erschwert oder gefährdet, sind die Trainer 

berechtigt über den Abbruch des laufenden Trainings zu entscheiden. Bei Abbruch des Trainings besteht kein Anspruch auf Erstattung des Teilnahmepreises. 
 

Anweisungen der Trainer: 
Den Anweisungen der Trainer ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgung der Anordnungen der Trainer oder bei nachhaltigen Störungen des Ablaufs  
ist der Veranstalter berechtigt, einen oder mehrere Teilnehmer mit sofortiger Wirkung von der Veranstaltung auszuschließen. Es besteht in diesen fällen kein 

Anspruch auf Erstattung des Teilnahmepreises, es sei denn der Teilnehmer weist uns einen geringeren oder keinen Schaden nach. 
 

Haftung: 
Die Teilnahme an unseren Trainings ist mit besonderen Risiken verbunden und erfolgen auf eigene Gefahr und in Eigenverantwortung.  
Der Teilnehmer erklärt durch seine Unterschrift bei der Anmeldung, dass er körperlich gesund ist und keine berauschenden oder sonstigen, die geistige  
Verfassung einschränkende Mittel ( Drogen, Alkohol oder Medikamente etc. ) konsumiert hat. Alle TeilnehmerInnen haben zudem den medizinischen  

Selbstauskunftsbogen auszufüllen und 5 Tage vor Trainingsbeginn an uns zu übersenden – gesammelt oder einzeln. Wir haften nur für Vorsatz und  
grober Fahrlässigkeit.  
 

Teilnehmer unter 18 Jahr benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten. Die Ansprechperson bzw. Lehrkraft  

der Gruppe hat dies vor Lehrgangsbeginn persönlich in der Gruppe überprüft. Da der NaturHochseilgarten Schwarzhorn gleichzeitig nur max. 15 Teilnehmer aufnehmen  
kann, müssen größere Gruppen in zwei gleich große Einheiten geteilt werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen werden (in solchen Fällen) immer zwei Trainer 

mit einer Gruppe im NaturHochseilgarten Schwarzhorn arbeiten. Die “freie” Gruppe, die gerade nicht im NaturHochseilgarten Schwarzhorn ist, wird/muss von einer 

Betreuungspersonen der Gruppe die den NaturHochseilgarten Schwarzhorn angemietet hat, betreut und beaufsichtigt werden. Durch von uns nicht beeinflussbare  

Umstände kann den Gruppen nicht zugesichert werden den gesamten NaturHochseilgarten Schwarzhorn zu durchlaufen. Die Anzahl der Trainer richtet sich in der Regel  

nach der Gruppengröße. Andere Vereinbarungen sind nur nach Absprache möglich. 
 

Sonstiges: 
Bei Inanspruchnahme von Tagungsraum, Moderationsmaterial, Außenanlagen, Grillstellen, etc. behalten wir uns vor einen entsprechenden Mehraufwand in 
Rechnung zu stellen. 
 

Änderungen/Ummeldungen der Gruppenstruktur oder sonstiges müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Wir behalten uns bei gegebenem Anlass –  

ohne Benennung von Gründen - das Recht vor, Ersatzreferenten einzusetzen, Zeiten oder ähnliches zu ändern. Das NaturHochseilgarten Schwarzhorn-Training findet bei 

jedem Wetter statt. Bitte unbedingt witterungsbedingte Kleidung mitbringen.  
 

Sollte eine der vorgenannten Klauseln unwirksam sein, behalten die übrigen Bestimmungen ihre Wirkung. Die Parteien verpflichten sich, anstatt  

der unwirksamen Klausel eine solche zu vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. 

 


